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0. Präambel 

Das Wohl der uns anvertrauten Kinder steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Im Sinne der UN 

– Kinderrechtskonvention und der Waldorfpädagogik übernehmen wir bewusst die Verant-

wortung für das Wohlergehen unserer Kinder und schützen deren Unversehrtheit vor äußeren 

(Gefährdungen durch Sorgeberechtigte oder Dritte) und inneren (Gefährdungen durch Mitar-

beitende oder andere Kindern) Gefahren auf der Grundlage der Gesetzgebungen zum Kinder-

schutz.  

Wir streben eine enge vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Sorgeberechtigten und 

den Mitarbeitenden an.  

Entsprechend der Vereinbarung mit der Stadt Osnabrück zur Umsetzung des Schutzauftrages 

nach § 8a SGB VIII setzen wir uns für das Wohl jedes Kindes ein.  

 

1. Gesetzliche Grundlagen/Schutzauftrag  

Wir achten auf die Wahrung der Kinderrechte entsprechend nationaler und internationaler 

Gesetzgebung wie der UN-Kinderrechtskonvention, dem Grundgesetz usw. 

1.1. UN- Kinderrechtskonvention 

Die UN- Kinderrechtskonvention definiert folgende Rechte als elementare Rechte eines Kin-

des: 

• Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung unabhängig von Religion 

und Herkunft und Geschlecht 

• Recht auf Bildung, Ausbildung, auf Freizeit, Spiel und Erholung 

• Recht auf Information, Mitteilungsmöglichkeit und Beachtung 

• Recht auf Privatsphäre und gewaltfreie Erziehung im Sinne der Gleichberechtigung und 

des Friedens 

• Recht auf Betreuung bei Behinderung, im Rahmen unserer institutionellen Möglichkei-

ten 

 

1.2. Weitere Gesetze  

• Grundgesetz GG, Art. 2 und 6 (freie Entfaltung; körperliche Unversehrtheit) 

• Bürgerliches Gesetzbuch BGB, insbesondere §1631 Abs.2 (gewaltfreie Erziehung) 

• Bundeskinderschutzgesetz BKiSchG, insbesondere §45 (Betriebserlaubnis) 

• Bundeszentralregistergesetz BZRG, §30, Abs. 2 (Verurteilungen) 

• Achtes Sozialgesetzbuch (KJHG), §8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefähr-

dung) in Verbindung mit §72 SGB VIII (regelmäßige Fortbildung)  

• Achtes Sozialgesetzbuch (KJSG) 

• Strafgesetzbuch STGB 
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2. Ziel des Schutzauftrages: 

Das vorliegende Schutzkonzept soll sicherstellen, dass die Kinder in unserer Einrichtung 

vor physischen, seelischen oder auch sexuellen Grenzverletzungen, Übergriffen und Miss-

handlungen innerhalb und außerhalb der Einrichtung, geschützt werden und im Ver-

dachtsfall schnellstmögliche Hilfe und Unterstützung bekommen. Außerdem sollen sie ge-

stärkt werden, Grenzüberschreitungen und -verletzungen deutlich zu machen, ihre eige-

nen Grenzen zu wahren und als richtig zu erachten.   

Die Mitarbeitenden, das Kollegium, sollen für Grenzverletzungen aller Art sensibilisiert 

werden und Handlungsmaßnahmen erhalten, um angemessen handeln zu können, wenn 

es die Situation erfordert. Mitarbeitende sollen sich der Ursachen und Folgen von Gewalt 

jeglicher Art bewusst werden. 

Die Eltern sollen einen umfassenden Überblick über die präventive Arbeit des Waldorfkin-

dergartens bekommen und wissen, an wen sie sich bei Bedenken, Sorgen oder Ängsten 

wenden können.  

Das Kollegium und die Eltern sollen gestärkt werden, Handlungssicherheit im kooperati-

ven Umgang mit Gewaltprävention zu erlangen. 

Alle Beteiligten sollen wissen, wo und bei wem sie Hilfe finden und welche Schritte wann und 

wie eingeleitet werden (müssen). Dieses wollen wir durch eine offensive, sensible und klare 

Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt/sexueller Missbrauch erreichen. 

Personen, die Übergriffe gestalten (wollen), unter Umständen auch aus der eigenen Mitarbei-

terschaft, soll die Umsetzung so schwer wie möglich bzw. unmöglich gemacht werden.  

Der Schutzauftrag ist wesentlicher Bestandteil der pädagogischen Arbeit im Waldorfkinder-

garten „Am Langenkamp“ in Osnabrück. Daher ist es wichtig, alle Beteiligten, Eltern, Mitarbei-

tende/Kollegium und Vorstand über dieses Schutzkonzept zu informieren.  

 

2.1. Die Grundbedürfnisse des Kindes 

Der Waldorfkindergarten Osnabrück stellt sicher, dass alle nötigen Voraussetzungen und Rah-

menbedingungen zur Befriedigung der kindlichen Grundbedürfnisse gewährleistet sind.  

Als Grundbedürfnisse definieren wir: 

• WERTSCHÄTZUNG: Liebe, Respekt, Aufmerksamkeit, Akzeptanz, Zuneigung 

• SICHERHEIT: Stabile Beziehungen und verlässliche Bindungen 

• GESUNDHEIT: Gesundheitsfürsorge, gesunde Ernährung und Versorgung, Salutoge-

nese 

• BILDUNG: anregendes Lern-Umfeld 

• PHYSISCHE, SEELISCHE UND PSYCHISCHE UNVERSEHRTHEIT: Schutz vor emotionaler, 

körperlicher oder sexueller Ausbeutung, Resilienz 
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2.2. Das Kindeswohl 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Förderung und der Schutz der uns anvertrauten Kin-

der. In beiden Bereichen bedarf es einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwi-

schen den Kindern und den Erzieher*innen und zwischen den Sorgeberechtigten/Eltern und 

den Erzieher*rinnen. Ziel ist die gesunde seelische und leibliche Entwicklung für jedes Kind. 

Jedes Kind hat das Recht auf die Achtung seiner Individualität und Integrität, auf eine alters-

gerechte Entwicklung und auf Bildung. 

 

 

3. Präventionsmaßnahmen 

3.1.  Präventionsmaßnahmen für die Kinder 

Kinder im Wiegenstuben- und Kindergartenalter lernen in diesem Alter die sozialen Regeln 

des Miteinanders im täglichen Spiel. Sie setzen sich zu Beginn häufig weniger verbal als eher 

körperlich mit dem Gegenüber auseinander, z.B. indem sie Sachen wegnehmen, schubsen, 

beißen etc. Die Kollegen*innen begleiten die kleinen Kinder bei derartigen Auseinanderset-

zungen sehr eng verbal, indem sie die Gefühle aller beteiligten Kinder spiegeln und benennen.  

Konflikte gehören zum Leben, Konfliktverhalten muss aber erlernt werden. Bei größeren Kin-

dern wird genau beobachtet wie und ob entsprechende Streitigkeiten untereinander selbstän-

dig gelöst werden können. Eingegriffen wird dann, wenn Kinder sich nicht auf Augenhöhe be-

gegnen können und wenn Grenzen nicht beachtet oder überschritten werden. Die Aufgabe 

der Kollegen*innen besteht darin, wachsam zu beobachten, wann die Grenze der Normalität 

überschritten wird. Dies gilt sowohl für körperliche als auch für sprachliche oder psychische 

Verhaltensweisen. Daher sind klare Regeln und Strukturen für die Kinder sehr wichtig zur ei-

genen Orientierung. Die Kollegen*innen unterstützen die Kinder so aktiv in ihrer persönlichen 

und psychosozialen Entwicklung. 

Die Regeln werden immer wieder kindgemäß und altersgerecht, „auf Augenhöhe“, mit den 

Kindern besprochen. Sie werden in solchen Gesprächen ermutigt, in entsprechenden Situati-

onen deutlich „Nein“ zu sagen oder wir fordern sie auf, Empfindungen zum Nähe- und Distanz-

Bedürfnis selbst zu entscheiden und klar zu benennen.   

Einige Beispiele:   

• Ein „Nein“ wird akzeptiert! 

• Niemand tut einem anderen weh! 

• Gegenseitiges zuhören kann jeder lernen und üben!  
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3.2. Präventionsmaßnahmen für das Kollegium 

3.2.1. Vorbeugung 

Die Kollegen*innen haben klare Regeln im Umgang mit den Kindern in Bezug auf Nähe und 

Distanz. Es gibt keine Toleranz für Gewalt in jeglicher Form, ob physisch, psychisch oder auch 

seelischer Art! 

 Grenzverletzungen werden konsequent verfolgt 

• Das „Nein“ eines Kindes wird akzeptiert! 

• Körperkontakt zu Kindern nur, wenn diese es wünschen! 

• Kein Küssen eines Kindes! 

• Keine Verwendung von Kosenamen! 

• Unmittelbare Reflektion im Team über fragliche Grenzverletzungen! 

Ziel im Kollegium ist ein offener, ehrlicher Umgang miteinander, indem gegenseitiges Feed-

back und eine kollegiale Beratung jederzeit möglich sein sollte. In der Konferenz gibt es regel-

mäßig die Möglichkeit, unter dem Stichwort „pädagogischer Alltag“ Fragen und Auffälligkeiten 

jeder Art zum Thema Kinderschutz anzusprechen und zu hinterfragen. Das pädagogische Kol-

legium macht 4x pro Jahr eine gruppeninterne Supervision. Zusätzlich gibt es eine Leitungssu-

pervision, in der bestimmte Verhaltensweisen von Kindern, Eltern oder Mitarbeitenden hin-

terfragt werden können.  

3.2.2. Risikoanalyse 

Wo es Grenzen gibt, gibt es Grenzüberschreitungen. Da der Maßstab für eine solche Verlet-

zung auch immer mit dem subjektiven Empfinden des Kindes zu tun hat, müssen Fachkräfte 

sehr sensibel im Umgang mit den Kindern sein, ihnen stets wertschätzend begegnen und sie 

dürfen sie zu keinem Zeitpunkt beschämen. Im Alltag gibt es allerdings viele Situationen, die 

zu Grenzüberschreitungen durch Mitarbeitende führen könnten, weil Erschöpfung, Überfor-

derung, Reizbarkeit oder Ungeduld die Befindlichkeit des Personals situativ begleiten können. 

So kann z.B. eine laute und unbeabsichtigt heftige Ansprache oder eine unbedachte Bemer-

kung der Fachkraft von Kindern als grenzverletzend empfunden werden.  

Mögliche Situationen für Grenzverletzungen, im Krippenbereich und im Kindergartenbereich: 

• alle Pflegesituationen:  An- und Ausziehsituation, Umziehen 

• Essensbegleitung 

• Wickel- und Toilettensituation im Bad 

• Schlafen 

• Kuscheleinheiten 

• Angebotszeiten 

• Belastende Rahmenbedingungen im Erleben der Mitarbeitenden (Überforderung 

durch personelle Engpässe; besonders auffällige Verhaltensweisen bestimmter Kinder; 

mehrere auffällige Kinder gleichzeitig; Stress; Reizbarkeit; Ungeduld; persönliche Situ-

ation) 
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3.2.3. Erweitertes Führungszeugnis (§ 30, Abs.2 BZRG) 

Das Erweiterte polizeiliche Führungszeugnis gibt u.a. Auskunft darüber, ob eine Person nach 

den §§171, 180a, 183 bis 184f STGB (Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung) sowie 

nach §225 STGB (Misshandlung von Schutzbefohlenen) oder §§232 bis 233a, 234, 235 und 236 

STGB (Straftaten gegen die persönliche Freiheit) verurteilt worden ist. Der Arbeitgeber hat 

nach §72a SGB VIII das Recht und seit dem 01.01.2020 auch die Pflicht, die persönliche Eig-

nung jedes Arbeitnehmers zu überprüfen, der kinder- und jugendnah tätig wird. Das gesamte 

pädagogische und sonstige Personal – Praktikanten, Bufdis, Mitarbeitende in der Küche und 

in der Reinigung, Hausmeister, Verwaltungskräfte – muss bei Dienstbeginn und dann regel-

mäßig alle 5 Jahre ein aktuelles (nicht älter als 6 Monate) erweitertes Führungszeugnis vorle-

gen.  

Die Befugnis zur Einsicht in das erweiterte Führungszeugnis hat ausschließlich die Leitung und 

die Verwaltung des Waldorfkindergartens „Am Langenkamp“. Das Zeugnis wird von dem/der 

Mitarbeitenden selbst bei der zuständigen Behörde beantragt. Den entsprechenden Vordruck 

gibt es in der Verwaltung. Die Kosten übernimmt der Arbeitgeber. 

Die Mitarbeitenden werden rechtzeitig informiert, wenn eine Erneuerung des Zeugnisses er-

forderlich wird.  

 

3.2.4. Selbstauskunft / Verpflichtungserklärung (§72 a SGB VIII) 

Jede*r Mitarbeitende verpflichtet sich bei Neueinstellung zur Unterzeichnung einer Selbstaus-

kunft / Verpflichtungserklärung (sh. auch Anhang) mit folgenden Aussagen:  

• Dem persönlichen Wohlergehen der ihm/ihr anvertrauten Kinder, Vorrang vor persön-

lichen und beruflichen Zielen zu geben. 

• Die Persönlichkeit jedes Kindes zu achten und dessen Entwicklung zu unterstützen.  

• Die individuellen Empfindungen zu Nähe und Distanz, die Intimsphäre und die persön-

lichen Schamgrenzen zu respektieren. 

• Das Recht jedes Kindes auf körperliche Unversehrtheit zu achten und keine Form der 

Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder sexueller Art, auszuüben. 

• Die Würde jedes Kindes zu respektieren, unabhängig von ihrer sozialen, ethnischen 

und kulturellen Herkunft. 

• Vorbild für die anvertrauten Kinder zu sein und stets die Einhaltung von zwischen-

menschlichen Regeln zu vermitteln. 

• Bei Hinweisen auf schwerwiegende Probleme und dem begründeten Verdacht, dass 

das Kindeswohl gefährdet sein könnte, die Leitung oder eine anderweitig zuständige 

Vertrauensperson zu informieren. 

 

Sie/Er erklärt,  

 dass sie/er wegen begangener Sexualdelikte oder wegen Misshandlung von Schutz-

befohlenen weder angeklagt noch rechtskräftig verurteilt ist. 
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 ihr/ihm bekannt ist, dass der Dienstgeber sofort informiert werden muss, wenn sie/er 

wegen eines solchen Deliktes angeklagt werden sollte.  

 sich mit den Bestimmungen des Schutzkonzeptes gegen Kindeswohlgefährdung für 

Kindertageseinrichtungen in der jeweils geltenden Fassung vertraut zu machen und 

sie einzuhalten. 

 

3.2.5. Personalauswahl und Qualitätsmanagement 

Der Träger stellt durch das Einstellungsverfahren sicher, dass bei neuen Mitarbeitenden neben 

der fachlichen Qualifikation auch die persönliche Eignung vorliegt. In einem ausführlichen Vor-

stellungsgespräch mit anschließender Hospitation wird eingeschätzt, ob die Haltung des/der 

Bewerbers*in den Ansprüchen des Hauses entspricht. Einige Grundvoraussetzungen wurden 

bereit beschrieben: das Erweiterte Polizeiliche Führungszeugnis und die Selbstverpflichtung 

haben diesbezügliche eine besondere Bedeutung.   

Das Thema Kinderschutz wird regelmäßig einmal im Jahr in einer Kindergartenkonferenz the-

matisiert. In dieser Konferenz kann das Thema durch die Teilnehmenden immer wieder ver-

tiefend eingebracht werden, sei es bei Unsicherheiten, bei Fragen, bei Verdachtsmomenten 

o.ä.  Außerdem soll jährlich mindestens ein*e Mitarbeiter*in eine Fortbildung zum Thema 

Kinderschutz und Sexualpädagogische Erziehung wahrgenommen werden, um dann in einer 

Konferenz diese Inhalte gemeinsam zu besprechen, um das gesamte Kollegium fortlaufend zu 

sensibilisieren und zu informieren.  

 

3.2.6. Partizipation und Beschwerdewege (Kinder/Eltern/Mitarbeitende)  

Unser Ziel ist es, das sich die Kinder zu selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemein-

schaftsfähigen Persönlichkeiten entwickeln können. Dieses Ziel wird durch viele Möglichkei-

ten der Partizipation im Alltag und durch ein altersgemäßes Beschwerdemanagement geför-

dert. 

Alle Kinder haben entsprechend ihres Entwicklungsstandes ein Recht auf Mitwirkung, Mitge-

staltung und Mitbestimmung an allen sie betreffenden Entscheidungen, Vorgängen und Ereig-

nissen. Die Erzieherinnen schaffen einen Rahmen, indem das Kind sich aktiv beteiligen und 

gemäß seiner Individualität und seines Alters entwickeln kann.  Das Kind soll möglichst viel 

Selbstwirksamkeit in seinem Spiel und Gestalten im Waldorfkindergarten erleben. Die Kinder 

wählen z.B. frei, in welches Spiel sie eintauchen möchten.   

Wir achten auf alle Äußerungen der Kinder, sei es die Verbalen, aber besonders auch auf Mi-

mik und Gestik der Kinder. Gerade für die kleineren Kinder, die sich noch nicht verbal äußern 

können und die stilleren, introvertierten Kinder, braucht es eine große Aufmerksamkeit durch 

die Erzieher*innen, um zu spüren, wie es den Kindern geht.   

Die Erzieher*innen vermitteln den Kindern einen offenen Gesprächsraum, in dem sie sich äu-

ßern und beschweren können. Alle Beschwerden (verbale und nonverbale), die von den Kin-
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dern ausgedrückt werden, werden gehört, beachtet und ernstgenommen und es wird gemein-

sam nach Lösungsideen gesucht. Diese Beschwerden können jederzeit sowohl im Zweierge-

spräch, als auch in der Kleingruppe oder auch im Stuhlkreis, auf Initiative der Kinder oder/und 

auch der Kolleginnen, erfolgen. Von den Erzieher*innen wird das Gespräch mit dem Kind/den 

Kindern gesucht, wenn sie den Eindruck haben, das dem Kind etwas auf dem Herzen liegt, 

wenn sie beobachten, dass ein Kind, sich in einer Situation nicht entsprechend ausdrücken, 

sich nicht für seine Bedürfnisse einsetzen bzw. seine Bedürfnisse nicht artikulieren kann.  Die 

Eltern werden über entsprechende Gespräche informiert, sie können teils Sprachrohr ihrer 

Kinder sein. 

Mit den Eltern und Erziehungsberechtigten arbeiten die Erzieher*innen eng zusammen. Ein 

enger Austausch und eine vertrauensvolle Beziehung ist für die gemeinsame Betreuung der 

Kinder unerlässlich (sh. pädagogisches Konzept). Die Eltern werden zeitnah, z.B. beim Abholen 

oder telefonisch, über eventuelle Grenzüberschreitungen durch andere Kinder bzw. Grenzver-

letzungen durch das eigene Kind, informiert. Die Eltern können ihre Anliegen oder Sichtweisen 

den Gruppenkolleginnen und der Leitung mitteilen. Außerdem gibt es einen Elternbeirat mit 

Vertreter*innen aus der jeweiligen Gruppe plus Erzieher*innen, in dem Anliegen, Sichtweisen 

und Beschwerden der Eltern besprochen werden können. Die Teilnahme am Elternbeirat ist 

für jede Familie möglich. Auch der Vorstand, der sich einmal pro Monat trifft, ist offen für 

Besucher und kann jederzeit angesprochen werden bzw. zur Klärung eines Sachverhalts ein-

bezogen werden. Sollte ein Konflikt nicht innerhalb des Kindergartens gelöst werden können, 

wird die Kindergarten-Fachberatung der Stadt Osnabrück und oder der Waldorfkindergärten 

hinzugezogen.   

Für das Kollegium besteht die Partizipation in der Gestaltung der Waldorfpädagogik in den 

einzelnen Gruppen. Dort gibt es viel Handlungsspiel und Freiraum in der Gestaltung der päda-

gogischen Elemente. Außerdem gibt es sowohl regelmäßige Gruppenkonferenzen, als auch 

eine übergreifende Kindergartenkonferenz, in der Anliegen besprochen werden können. Ge-

rade die Reflektion pädagogischer (Grenz-)Situationen ist dort ausdrücklich erwünscht und es 

soll dort ein professioneller Austausch möglich sein. Auch die pädagogische Leitung des Wal-

dorfkindergartens ist immer offen für Anregungen und Gespräche.  

 

Beschwerden aller Art werden in Form von gemeinsamen Gesprächen und Austausch im Kol-

legium reflektiert und ernstgenommen. Die Kollegen*innen nutzen das QM-Verfahren GAB 

zur Erarbeitung von zukünftigen  Handlungsleitlinien, wie auch in der Reflektion von Qualitäts-

zirkeln, um zu schauen, was man besser machen kann.  
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3.3. Präventionsmaßnahmen für die Eltern 

3.3.1.Elternarbeit 

Die Eltern bekommen mit Vertragsabschluss das pädagogische Konzept und auch das Kinder-

schutzkonzept (inkl. Sexualpädagogisches Konzept) ausgehändigt. Am 1. Elternabend wird da-

rauf hingewiesen, dass sie sich jederzeit mit allen Themen an die Kollegen*innen wenden kön-

nen. Ein vertrauensvoller individueller Austausch wird ausdrücklich gewünscht und gefördert. 

Es werden regelmäßige Themenelternabende (z.B. Umgang mit Aggressionen, Kinderschutz, 

Sexualentwicklung des Kindes o.ä.) angeboten.  

 

4. Interventionen 

4.1. Einleitung 

Der Waldorfkindergarten „Am Langenkamp“ hat eine Rahmenvereinbarung mit der Stadt Os-

nabrück abgeschlossen („Osnabrücker Arbeitshilfe“; sh. Anhang), um die zu betreuenden Kin-

der vor einer Kindeswohlgefährdung zu schützen. In dieser Rahmenvereinbarung sind kon-

krete Handlungsschritte vorgegeben.  

Wichtig ist, wenn eine Gefährdungssituation akut besteht:   

• das Kind schützen: räumlichen Abstand; sichere Aufsicht organisieren   

• die grenzverletzende Person vom Kind distanzieren  

• Ruhe bewahren 

• Einbezug der Leitung 

• direkte und zeitnahe Information der Eltern der beteiligten Kinder 

• Information des Gesamtteams 

• Dokumentation der Beobachtungen und Gespräche 

Wichtig ist, wenn ein Verdacht einer Gefährdungssituation auftritt: 

• Austausch mit der/dem unmittelbaren Kollegen/in 

• Information an die Leitung; Absprache des weiteren Vorgehens; ggfs. Einbezug des 

Trägers  

• gute Beobachtung des Kindes + ein gemeinsames Gespräch 

• Ruhe bewahren  

• Dokumentation der Beobachtungen und Gespräche 

• Information der Eltern 

• Information des Gesamtteams 

 

Bezogen auf Gewalt unter Kindern ist es wichtig zu beachten, dass alle beteiligten Kinder als 

Opfer zu behandeln sind. Kinder handeln aus dem Affekt und aus einer persönlichen Bedürf-

nissituation heraus. Beiden beteiligten Seiten muss achtsam begegnet werden, weil sie schutz-

bedürftig ist. 



12 
 

Bei begründeten Verdachtsmomenten gegenüber einer/m Mitarbeitenden darf diese*r nicht 

mehr in der direkten Pädagogik eingesetzt werden. Es erfolgt eine Suspendierung. Das weitere 

Vorgehen wird zwischen Leitung, Träger und Beteiligten des Kollegiums abgestimmt. 

Über den weiteren Umgang mit akuten Fällen oder Verdachtsfällen können sich die betroffe-

nen Personen im Ablaufplan für Krisenintervention informieren. Dort sind alle Maßnahmen 

genau festgelegt.  

 

4.2 Ablaufschema 1 (Eltern als Verdachtsträger – KWG außerhalb der Einrichtung) 

Es wird ein Verdacht gegen ein Elternteil eines Kindes unserer Einrichtung geäußert: 

• Unverzüglicher Austausch im Gruppenkollegium, was gibt es für Verdachtsmo-

mente und welche weiteren Wahrnehmungen und Indizien (blaue Flecken, auf-

fälliges Verhalten etc.)  gibt es? 

• Reflektionsgespräch mit der Leitung: genaue Mitteilung der Verdachtsmo-

mente.    Wie ist die Situation der Familie, was sind es für Eltern, was gibt es für 

Erfahrungen mit den Eltern etc. 

• Die Leitung informiert den Vorstand  

• Der Verdacht wird nicht direkt an die Eltern weitergegeben, um das Kind zu 

schützen! 

• Das Kind wird besonders beobachtet und pädagogisch intensiv begleitet, um 

mögliche vertrauensvolle Gesprächsmomente zu schaffen, in denen das Kind 

sich mitteilen will. 

• Dokumentation aller Verdachtsmomente, Vorkommnisse und Gespräche die 

stattfinden.  

• es erfolgt eine Risikoeinschätzung durch die betreuenden Erzieher*innen und 

die Leitung 

• Meldung ans Jugendamt, wenn sich der Verdacht erhärtet 

siehe Anhang: Schema 4.2.1 

4.3 Ablaufschema 2 (Mitarbeitende als Verdachtsträger) 

Es wird ein Verdacht gegen eine*n Mitarbeiter*in unserer Einrichtung geäußert: 

• Unverzügliche Information an die Leitung und diese informiert den Vorstand 

• unverzügliche Absonderung des/der Verdächtigen aus pädagogischen Situatio-

nen 

• Gespräch mit dem/der Mitarbeiter*in durch die Leitung evtl. Unterstützung 

durch Leitungskollegin 

• Dokumentation aller Vorkommnisse und Gespräche, die stattfinden 

• Suspendierung und Meldung ans Jugendamt, wenn sich der Verdacht erhärtet. 

Wichtig, der/die verdächtigte Mitarbeiter*in steht, solange der Verdacht nicht bewie-

sen ist noch unter dem Schutz des Arbeitgebers.  

siehe Anhang:  Schema 4.3.1 
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4.4 Grenzverletzungen durch Kinder untereinander 

• Die Übergriffe sofort beenden und jedes der betroffenen Kinder schützen. 

• Gespräch mit den betroffenen Kindern und der Kollegin: 

Was genau ist vorgefallen? Was ist aus dem Vorgefallenen zu verstehen? 

• Rücksprache im Gruppenteam und mit der Leitung 

• Information an die Eltern beider betroffener Kinder 

• zeitnahe Elterngespräche 

• bei stark aggressivem/sexualisiertem Verhalten: Einbezug einer „insofern er-

fahrenen Fachkraft (ieF)“ 

siehe Anhang: Schema 4.4.1 

Verhalten gegenüber dem Kind:  

• Verständnis für alle beteiligten Kinder zeigen 

•  Kinder sind keine Täter, sondern immer Opfer! 

• Betroffene Kinder müssen wissen, dass sie keinerlei Schuld haben und mit all 

den widersprüchlichen Gefühlen verstanden und akzeptiert werden.   

• Die Kinder ermutigen über die Erlebnisse, Gefühle und Nöte zu sprechen  

• Was brauchen die Kinder, was haben sie für eine not, dass sie derartiges Ver-

halten zeigen 

• Ursachen, Lösungen und Hilfsangebote entwickeln   
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4.1.0 Generelles Ablaufschema   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gefährdung/Verdacht (Situation akut)       
 

Leitung informieren & Dokumentation nach  
 

 

 

 

 

Handlungsschema 
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5. Sexualpädagogisches Schutzkonzept 

Neben den pädagogischen Zielen, die wir in unserem Kindergarten in der alltäglichen Be-

gegnung mit den Kindern verfolgen, ist es uns oberstes Gebot, Kinder präventiv zu stärken 

und sie vor Gefährdungen zu schützen, die sie in ihrer seelischen oder körperlichen Integ-

rität und Entwicklung beeinträchtigen könnten. Dies gehört zu den selbstverständlichen 

und selbst gesetzten Pflichtaufgaben unserer Kindertageseinrichtung. Die bewusste und 

achtsame Aufmerksamkeit für jedes Kind im Gruppenalltag, der ausführliche pädagogische 

Austausch der Kolleg*innen untereinander in den Gruppen und die gemeinsame Reflek-

tion mit der Leitung sind die unverzichtbaren und unbedingten Voraussetzungen dafür, 

auffällige – ggfs. grenzverletzende – Situationen, Momente und Verhaltensweisen zu be-

merken, zu reflektieren, pädagogisch qualifiziert einzuordnen und in Elterngesprächen zu 

thematisieren. Verdachtsmomente und Entscheidungserfordernisse, die sich aus beson-

ders fragwürdigen Beobachtungen ergeben, werden direkt und zeitnah auch durch extern 

begleitete Supervisionen reflektiert.  

Alle pädagogischen Fachkräfte werden diesbezüglich regelmäßig fortgebildet und orien-

tieren sich in aktuellen Situationen einer evtl. Kindeswohlgefährdung an der „Osnabrücker 

Arbeitshilfe – Kinderschutz geht uns alle an“ (sh. Anhang). Darin werden sowohl alle For-

men von sexuellen Kindeswohlgefährdungen und Grenzverletzungen beschrieben, als 

auch mögliche Anhaltspunkte und Verhaltenssignale, die auf andere Formen einer Kindes-

wohlgefährdung hinweisen können benannt, als auch die institutionellen Vorgehenswei-

sen und weiterführende Hilfsangebote beschrieben. Der Waldorfkindergarten Osnabrück 

kooperiert in diesem Zusammenhang eng mit dem dt. Kinderschutzbund Osnabrück. 

Vor dem Hintergrund, dass die psychosexuelle Entwicklung des Kindes einen besonders 

sensiblen Bereich des Kinderschutzes darstellt, ist uns der angemessene Umgang mit dem 

Thema Körper-Erleben im weiteren Sinn bzw. Sexualität im engeren Sinn ein besonderes 

Anliegen. Ergänzend zum allgemeinen Schutzkonzept entwickelten wir dieses Sexualpäda-

gogische Konzept für den Waldorfkindergarten „Am Langenkamp“. Alles was in diesem 

Schutzkonzept aufgeführt wird, gilt jedoch für alle anderen Formen von Gewalt gleicher-

maßen. 

 

Sexualpädagogisches Konzept für den Waldorfkindergarten  

Im ersten Jahrsiebt entwickelt sich bei Kindern das Körper-Bewusstsein. Die Kinder nehmen 

sich nach und nach immer deutlicher und bewusster in ihrer Leiblichkeit und ihrem gesamten 

Körper wahr, dazu gehört auch das eigene Geschlecht. Die Geschlechtsteile werden von den 

pädagogischen Fachkräften beim Windelwechseln und Toilettengang richtig benannt und 

nicht mit Kosenamen versehen.  

Im ersten Lebensjahr erleben Kinder sich noch nicht geschlechtsspezifisch, d.h. das Bewusst-

sein, ein Junge bzw. ein Mädchen zu sein, entwickelt sich erst deutlich später, im Laufe des 2. 

bzw. 3. Lebensjahres. Die Kinder erleben dabei immer bewusster, dass es Unterschiede im 

Geschlecht gibt, dass es etwas „anderes“ als das eigene Geschlecht auch gibt. Diese (neue) 
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Erkenntnis ist für Kinder sehr wichtig und sehr bedeutsam, weil sie unmittelbar mit der eige-

nen Persönlichkeits- und Identitätsbildung, wie auch dem subjektiven Ich-Gefühl und dem 

ganz konkreten Welt-Erleben verbunden ist. Daher sind sie sehr „neu-gierig“, wollen alles wis-

sen, spüren, erleben und erkunden, was es mit dem eigenen und dem anderen Geschlecht auf 

sich hat.  

Ziel ist es: dass das Kind 

• einen positiven Bezug zum eigenen Körper entwickelt,  

• seinen eigenen Körper kennenlernt  

• seine eigenen Grenzen wahrnehmen lernt und auch schützen kann,  

• die Bedürfnisse des anderen wahrnimmt und sich einfühlen kann und 

• seine Wünsche und Grenzen artikulieren lernt 

 

Die Aufgabe der Erzieher*innen ist es den Kindern dafür eine vertraute/vertrauensvolle Um-

gebung zu schaffen, in der es eine offene Gesprächskultur erlebt. Hier kann es alle Fragen und 

Bedürfnisse artikulieren und ausdrücken und auch entsprechende Antworten bekommen 

bzw. Erfahrungen sammeln, ohne dass Druck ausgeübt oder Grenzen verletzt werden.  

Alle Fragen der Kinder in Bezug auf ihre Sexualentwicklung werden offen und wertschätzend, 

alters- und situationsgerecht beantwortet. Großen Wert legen wir dabei darauf, dass die Kin-

der lernen, ihre Gefühle zu benennen und sich abgrenzen, wenn sie in bestimmten Situationen 

nicht einverstanden sind. Die Entwicklung eines gesunden Körperbewusstseins ist die ent-

scheidende Grundlage für ein stabiles Selbst-Bewusstsein.  

Das bedeutet auch, dass im konkreten pädagogischen Alltag darauf geachtet wird, dass den 

Kindern der Respekt gegenüber jedem anderen Menschen (ob Kind oder Erwachsener) grund-

sätzlich modellhaft vorgelebt wird! Wir versuchen stets, diesen Respekt bewusst und situati-

onsangemessen einzuüben. Das heißt z.B., dass jedes Kind aufgefordert wird, andere Kinder 

bzw. deren Bedürfnisse zu achten und diese nicht zu bedrängen; das heißt z.B. auch, dass es 

sich bedrängenden Erwartungen anderer – ob Groß oder Klein – widersprechen und sich weh-

ren und im besten Sinne behaupten darf. Uns ist es besonders wichtig, dass Kinder in entspre-

chenden Situationen das Vertrauen spüren, bei den Erwachsenen/Erzieher*innen gut aufge-

hoben und geschützt zu sein.  

Die hohe Bedeutung des grundsätzlichen Respekts jedem Kind gegenüber wird unsererseits 

auch dadurch betont, dass wir das Schamgefühl jedes Kindes z.B. beim Windelwechseln, beim 

Toilettengang, bei emotionalen Unsicherheiten oder verbalen Sprüchen durch andere Kinder 

stets achten.  

Im Freispiel gehen Kinder auf Entdeckungsreise, wie z.B.  bei den sog. Doktorspielen. Sie möch-

ten ihren Körper kennenlernen, sie schauen sich gegenseitig an, fassen sich an, küssen sich. 

Sie lernen ihre eigenen Bedürfnisse, Gefühle und Grenzen kennen. All diese Verhaltensweisen 

sind kindliches Spiel und haben mit Sexualität im „erwachsenen“ Sinne nichts zu tun.  
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Wie in jedem Spiel gibt es folgende Regeln für diese Körpererkundungsspiele: 

• Jedes „Nein!“ muss respektiert werden. (Es gibt bekannte Stopp-Signale.) 

• Kein Kind darf einem anderen Kind wehtun! (NIEMAND tut jemand anderem weh!) 

• Kinder und Erwachsene haben das gleiche Recht, ernstgenommen zu werden. (Gren-

zen müssen akzeptiert werden!)  

• Jedes Kind darf alles ausprobieren, wenn die Gefühle (Grenzen) eines anderen Kindes 

nicht beeinträchtigt (verletzt) werden. 

• Es darf nichts in Körperöffnungen gesteckt werden! 

• Freiwilligkeit und auf Augenhöhe, ungefähr gleichaltrige Kinder 

• Hilfe holen ist kein Petzen 

 

Körperliche Erkundungsspiele („Doktorspiele“) beobachten wir aufmerksam. Dabei steht das 

Wohl des einzelnen, als auch das Wohl der Kinder innerhalb der Gruppe an erster Stelle. Zum 

Schutz der Kinder und zur Wahrung ihrer Intimsphäre setzen wir zeitnah, deutliche Grenzen.  

Wir verbalisieren die Gefühle der Kinder, dass sie jetzt ganz neugierig sind, sich anzuschauen 

und zu berühren. Wir sprechen die Eltern an, um ihnen die Gelegenheit zu geben, diese The-

matik zu Hause aufzugreifen. Der zeitnahe Einbezug der Eltern ist für uns in Situationen, in 

denen wir eine Übergriffigkeit wahrgenommen haben, selbstverständlich und verpflichtend. 

Sexuelle Übergriffe von Kindern werden ernst genommen, aber das übergriffige Kind ist kein 

Täter, beide Kinder sind Opfer, beide Kinder brauchen Unterstützung und Begleitung! 

Auch bei besonderen Entwicklungen, z.B. häufiges Onanieren, sprechen wir die Eltern an. 

Ein Schwerpunkt der Waldorfpädagogik ist das Erleben der Welt mit allen Sinnen. So bekleiden 

wir die Kinder in der warmen Jahreszeit im Garten nur mit Windel, einem Höschen und teils 

mit einem Hemdchen. Die Kinder sollen so mit dem ganzen Körper den Sand, das Wasser, die 

Luft etc. sinnlich erfahren können.  

Vor dem Hintergrund der Gruppengröße, unserer Einrichtung als solcher, dem Umstand, dass 

sich oftmals auch Gäste, d.h. den Kindern unbekannte fremde Personen im Kindergarten auf-

halten und nicht zuletzt auch mit Rücksicht auf das kindliche Schamgefühl, haben wir uns ge-

gen die vollständige Nacktheit der Kinder im Sommer draußen im Garten entschieden. Außer-

dem dient die leichte Kleidung den Kindern auch als ganz praktischer Schutz in dem Sinne, 

dass sie nicht völlig „hüllenlos“ der sommerlichen, mitunter gesundheitsgefährdenden Son-

nenbestrahlung ausgesetzt sind. 

Um Übergriffe durch das pädagogische Personal zu verhindern, wird das Thema Übergriffe im 

Kollegium regelmäßig erarbeitet. Es gibt einen Interventionsplan im Schutzkonzept sowohl bei 

einem möglichen Verdacht als auch bei konkreten Übergriffen 
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6. Kontaktdaten der zuständigen Ansprechpartner 

6.1. Kindergarten-Fachberatung der Stadt Osnabrück 

• Silvia Brüner, Natruper Tor Wall 5, 49076 Osnabrück,   

Telefon 0541/3232403   Bruener@osnabrueck.de 

6.2. Fachdienst Jugend der Stadt Osnabrück 

• Markus Luttmer, Natruper Tor Wall 5, 49076 Osnabrück,   

Telefon 0541/3233400   Luttmer@osnabrueck.de 

 

6.3. Psychologische Beratungsstellen (insofern erfahrene Fachkräfte §8a) 

▪ Psych. Beratungsstelle AWO, Schlossstr. 22A, 49074 Osnabrück  

Telefon: 0541/20193840, familienberatung@awo-os.de 

▪ Dt. Kinderschutzbund, Goethering 3, 49074 Osnabrück  

Telefon: 0541/330360, info@kinderschutzbund-osnabrueck.de 

▪ Psych. Beratungsstelle (Bistum OS), Straßburger Platz 7, 49076 Osnabrück  

Telefon: 0541/42061, os-eb@efle-bistum-os.de 

▪ Psych. Beratungsstelle Diakonie, Lohstraße 11, 49074 Osnabrück,  

Telefon: 0541/94049500 

 

7. Schlusswort: 

Dieses Konzept wurde im Waldorfkindergarten „Am Langenkamp“ mit dem pädagogischen 

Kollegium erarbeitet. Das Kinderschutzkonzept wird einmal pro Jahr gruppenübergreifend in 

der Konferenz besprochen und im Abstand von 2 Jahren intensiver bearbeitet und ggfs. neu 

angepasst. 

Nächster Überarbeitungstermin: März 2025. 

 

8. Literatur, Anhänge 
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8.1. Selbstauskunft (§72 a SGB VIII)  

Verpflichtungserklärung für alle Mitarbeiter des Waldorfkindergartens „Am Langenkamp“ 

in Osnabrück 

Ich verpflichte mich: 

• Dem persönlichen Wohlergehen der mir anvertrauten Kinder, Vorrang vor meinen per-

sönlichen und beruflichen Zielen zu geben. 

• Dass ich die Persönlichkeit jeden Kindes achten und dessen Entwicklung unterstützen 

werde. 

• Die individuellen Empfindungen zu Nähe und Distanz, die Intimsphäre und die persön-

lichen Schamgrenzen respektieren werde. 

• Das Recht des mir anvertrauten Kindes auf körperliche Unversehrtheit achten und 

keine Form der Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder sexueller Art, ausüben 

werde. 

• Die Würde jeden Kindes zu respektieren, unabhängig ihrer sozialen, ethnischen und 

kulturellen Herkunft. 

•  Vorbild für die mir anvertrauten Kinder zu sein und stets die Einhaltung von zwischen-

menschlichen Regeln zu vermitteln 

• Bei Hinweisen auf schwerwiegende Probleme und dem Verdacht, dass das Kindeswohl 

gefährdet ist, informiere ich die Leitung, oder eine anderweitige Vertrauensperson 

 

Ich erkläre, dass ich wegen begangener Sexualdelikte oder wegen Misshandlung von Schutz-

befohlenen weder angeklagt noch rechtskräftig verurteilt bin. Ein erweitertes Führungszeug-

nis liegt vor. 

Mir ist bekannt, dass ich den Dienstgeber sofort informieren muss, wenn ich wegen eines sol-

chen Deliktes angeklagt werden sollte. Mit den Bestimmungen des Schutzkonzeptes gegen 

Kindeswohlgefährdung für Kindertageseinrichtungen in der jeweils geltenden Fassung habe 

ich mich vertraut gemacht und werde sie einhalten. 

 

Ich habe mich mit dem Verhaltenskodex für Mitarbeiter*innen des Waldorfkindergartens „Am 

Langenkamp“ auseinandergesetzt und verpflichte mich entsprechend zu handeln.  

Dieser Anhang wird als Bestandteil meines Dienstvertrages zu den Vertragsunterlagen genom-

men.  

 

 

 

__________________________   ________________________ 

Ort, Datum                                Unterschrift 
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8.1.1. Verhaltenskodex für die Mitarbeiter*innen des Waldorfkindergarten 
 „Am Langenkamp“ in Osnabrück 

März 2023 
 
Im Mittelpunkt stehen die uns anvertrauten Kinder im Alter von 15 Monaten bis zur Einschu-
lung und deren Wohlergehen sowie das ihrer Familien. Daher ist es uns wichtig, immer ein 
offenes Ohr zu haben und ihnen zu zuhören, wenn sie sich uns anvertrauen möchten. Ein acht-
samer Umgang mit den Kindern und deren Familien ist uns sehr wichtig.  
Unser „Verhaltenskodex“ dient der reflektierten Klarheit (Bewusstsein) über Regeln, Haltun-
gen und pädagogisch beabsichtigten Gepflogenheiten in unserer Kita. Er dient der Sicherheit 
und dem Wohl der uns anvertrauten Kinder sowie aller Beteiligten. 
 
Die verbindlichen und konkreten Verhaltensregeln beziehen sich auf folgende Bereiche: 
 
Was macht eine/n Erzieher*in im Waldorfkindergarten aus? 
Wichtig ist uns die Selbst-Erziehung jedes Mitarbeitenden im Sinne eines selbstreflektierten 
Verhaltens. Das bedeutet, dass der/die Kolleg*in dazu bereit ist, sich mit seiner eigenen Bio-
graphie auseinanderzusetzen. Fragen wie z.B. „Was erlebe ich als übergriffig?“ oder „Wo war 
ich vielleicht selbst übergriffig?“ sollten reflektiert werden.  
  
Aufgaben des Erwachsenen:  
In allen Bereichen der pädagogischen Arbeit ist der/die Erzieher*in Modell und Vorbild sowohl 
für die Kinder, als auch für Eltern und neue Kolleg*innen und Praktikant*innen. Sie verstehen 
sich als Anwälte der Kinder und derer gedeihliche Entwicklung. Sie nehmen die Kinder im pä-
dagogischen Alltag bewusst wahr, zeigen Verständnis für ihre Sorgen und Nöte und stärken 
sie in verschiedensten Situationen in ihrem Entwicklungsprozess zu stabilen Persönlichkeiten. 
 
Kleidung:  
Alle Beteiligten tragen während ihrer Anwesenheitszeit angemessene Kleidung, d.h. im Ein-
zelnen, dass keine tiefen Ausschnitte oder verstörende Symbole (z.B. Totenkopf) auf der Klei-
dung zu sehen sind. 
 
Betreuungssituationen  
Bei einer 1:1-Betreuung ist darauf zu achten, dass der Zugang für andere Kinder und Erzie-
her*innen jederzeit möglich ist und regelmäßig Sichtkontakt besteht. Grundsätzlich soll immer 
versucht werden, andere Kinder in ein Angebot mit einzubeziehen  
Zum Schutz der Mitarbeiter*innen ist es gut, stets Sichtkontakt zu anderen haben, damit po-
tentiell ein Zeuge da ist.  
 
Praktikanten:  

• Freiwillige und Ausbildungspraktikant*innen dürfen die Kinder nicht ohne eine/n pädago-
gische/n Begleiter*in betreuen. Allerdings dürfen eingearbeitete Ausbildungsprakti-
kant*innen, die in Sichtweite zu anderen Kindern sind, eigenständig bis zu 5 Kinder be-
treuen, z.B. im Gartenbereich mit einigen wenigen Kindern für eine begrenzte Zeit.  

• Schülerpraktikanten dürfen Kinder nicht allein zur Toilette begleiten und sie wickeln (gilt 
nicht für Bufdis und Ausbildungspraktikant*innen). 
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Gestaltung von Nähe und Distanz:  
Die körperliche und emotionale Nähe ist Grundlage unserer pädagogischen Arbeit mit Kindern 
und deren Familien.  
Die Mitarbeiter*innen sind sich des Spannungsfeldes zwischen Nähe anbieten und Grenzen 
wahren bewusst und reflektieren ihre Ausdrucksformen und persönlichen Erfahrungen von 
und mit Nähe- und Distanzgestaltung im Team. Sie beachten ihre eigenen Grenzen und for-
mulieren sie den Kindern gegenüber. 
Die Gestaltung von Nähe und Distanz beruht auf professionell überdachtem Verhalten der 
Erzieher*innen, einem grundsätzlich wertschätzenden und respektvollen Umgang und unter 
Einhaltung von Grenzen (auch persönlichen).  
Bei privaten Kontakten der Erzieher*innen zu einer Familie ist auf die Schweigepflicht zu ach-
ten. Es darf zu keiner Übervorteilung des Kindes oder Verheimlichung des Kontaktes kommen; 
andere Mitarbeiter*innen sollten von diesem Kontakt wissen.  
 
Individuelle Grenzempfindungen sind sowohl bei den Mitarbeiter*innen als auch den betreu-
ten Kindern und Familien ernst zu nehmen, zu achten und nicht abfällig zu kommentieren. 
Grenzverletzungen dürfen nicht übergangen und müssen zeitnah thematisiert bzw. im Team 
vertieft werden. 
Die emotionale Abhängigkeit der Kinder und Familien darf von den Erzieher*innen nicht aus-
genutzt werden.  
Ebenso sollte an persönlichen Sympathie-/Antipathie-Gefühlen bewusst gearbeitet werden, 
da alle Kinder gleichbehandelt werden sollen und kein Kind bevorzugt werden darf. 
 
Wird zum Schutz und zum Wohl der betreuten Kinder von einer Regel abgewichen, muss dies 
unverzüglich transparent gemacht werden. 
 
Die Intimsphäre der Kinder wird respektiert, z.B. wenn diese bei geschlossener Tür ihren Toi-
lettengang erledigen. Ist die Toilettentür geschlossen, wird vor dem Betreten der Räumlichkeit 
angeklopft bzw. ein Über-die-Toilettentür-schauen, wird verbalisiert. Das Hereinkommen in 
den Toilettenbereich wird in jedem Fall angemessen angekündigt.  
 
Umgang mit Körperkontakt 
Ein achtsamer Umgang mit Körperkontakt zum Wohle der uns anvertrauten Kinder/Familien 
ist sehr wichtig. Die Frage „Was braucht das Kind an Nähe?“, ggfs.: „Was brauche ich an 
Nähe?“ sollte sich gestellt und beantwortet sein. Der/die Erzieher*in macht sich stets be-
wusst, dass keine Nähe aufgrund eigener Bedürfnisse hergestellt werden darf. Die Kinder sol-
len ermutigt werden, sich selbständig zu entwickeln. So sollten die Kinder, auch die der Wie-
genstube, so wenig wie möglich getragen werden.  
 
Kinder suchen in Frustrationsmomenten häufig die körperliche Nähe als Trost. Diese kann un-
terschiedlich gestaltet werden, das Kind in den Arm, auf den Schoß nehmen, aber auch die 
Hand halten, die Hand auf den Rücken des Kindes legen oder eine sprachliche Begleitung, 
tröstende Kommentierung oder das aktive Zuhören und Spiegeln der Gefühle erscheint dazu 
angemessen. Für tröstende Zuwendungen wird sich aber nicht in geschlossene Räume zurück-
gezogen.  
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Küsse sind eine familiäre Geste der Zuneigung. Wenn Kinder dieses Bedürfnis äußern, bieten 
wir eine Alternative an, beispielsweise eine Umarmung.  
Unerwünschte Berührungen, körperliche Annäherungen, insbesondere in Verbindung mit ei-
nem Belohnungsversprechen oder unter Androhung von Strafe sind nicht erlaubt. 
Der Wille des betreuten Kindes ist zu respektieren.  
 
Achtung der Intimsphäre  
Die Intimsphäre der Kinder muss in jedem Falle gewahrt bleiben, geschützt und ausnahmslos 
respektiert werden. Umzieh-Aktionen, Wickelsituationen, Hilfe beim Toilettengang o.ä. zählen 
zu pflegerischen Tätigkeiten und werden daher mit den Erziehungsberechtigten im Vorfeld 
besprochen. 
Bei Toilettengängen und beim Wickeln werden Kinder soweit wie nötig unterstützt. Wickel-
kindern wird entsprechend ihres Entwicklungsstandes, die eigene Handhabung (wie das ei-
genständige Waschen mit dem Waschläppchen) ermöglicht.  
Die Geschlechtsteile der Kinder werden soweit wie nötig nicht berührt. 
 
Kinder, die feinmotorisch dazu in der Lage sind, werden ermutigt, sich eigenständig den Popo 
zu säubern. Die Kinder werden während der Eingewöhnung ausschließlich von den Eltern und 
erst danach von den Erzieher*innen gewickelt. 
Die Kinder werden darin unterstützt, ein positives Schamgefühl zu entwickeln. Wir achten da-
rauf, dass die Kinder nicht im halb- oder unbekleideten Zustand beobachtet werden können.  
Auf die individuellen Unterschiede und die soziokulturelle Vielfalt wird geachtet.  
Im Sommer an heißen Tagen dürfen die Kinder in Unterwäsche im Garten mit Wasser spielen, 
zum Schutz der Kinder nicht unbekleidet. Bei den Schlafkindern, die im Sommer ebenfalls nur 
in Unterwäsche vom Bad in den Schlafraum gehen, sollten die Erzieher*innen den Schutz der 
Intimsphäre der Kinder stets im Bewusstsein haben. 
 
Diversität: 
Die Vielfalt in unserer Gesellschaft spiegelt sich auch bei Kindern, Eltern und Mitarbeiter*in-
nen in unserem Kindergarten. Wir sind offen für gesellschaftliche Vielfalt (verschiedene Kul-
turen, Hautfarbe, Religionen, soziale Herkunft, Geschlechteridentitäten, Behinderungen…). 
Wir möchten, das sich Kinder, Eltern und Mitarbeiter*innen in unserem Kindergarten wohl- 
und angenommen fühlen und so sein können, wie sie sind.  
Daher sind alle Mitarbeiter*innen immer wieder dazu angehalten, sich selbst zu reflektieren 
und sich mit eigenen und gesellschaftlichen Wertvorstellungen auseinanderzusetzen. 
Ziel ist es, die Vielfalt im Alltag möglichst selbstverständlich miteinander zu leben und die Bot-
schaft auszusenden: „So wie du bist, bist Du richtig. Du gehörst dazu!“ 
 
 Sprache und Wortwahl: 
Durch Sprache und Wortwahl können Menschen zutiefst verletzt und gedemütigt werden. 
Von daher muss jede Form persönlicher Interaktion und Kommunikation durch Wertschät-
zung und einen auf die Bedürfnisse und Beeinträchtigungen des betreuten Kindes und deren 
Erziehungsberechtigten angepassten Umgang ausgerichtet sein. 
 
Die Kinder werden mit ihrem Vornamen und nicht mit Kose- oder Spitznamen angesprochen, 
es sei denn, dies ist der ausdrückliche Wunsch der Eltern. Die Erziehungsberechtigten werden 
mit „Sie“ und dem Familiennamen angesprochen.  
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Es herrscht allgemein ein freundlicher und höflicher Umgangston in der Einrichtung. Abfällige 
Bemerkungen und Bloßstellungen – wem gegenüber auch immer – werden nicht geduldet.  
 
Sexualisierte Sprache oder drohende, aggressiv gefärbte Sprache wird nicht toleriert.  
 
Wir achten sowohl auf verbale als auch auf nonverbale Signale des Gegenübers und gehen 
wertschätzend damit um.  
 
Wir ermutigen, über Gefühle und Erlebnisse zu sprechen und sich mitzuteilen. Konflikte lösen 
wir konstruktiv mit Worten sowie stets mit spürbarer Wertschätzung für das Gegenüber. Be-
wertungen und moralisierende Sprache werden vermieden.  
 
Im Kindergartenalter ist keine Jugendsprache anzuwenden. 
 
In Gegenwart der Kinder wird nicht wertend über Kinder gesprochen. Bei der Übergabe der 
Kinder an die Eltern werden wertfreie Beobachtungen als Information mitgeteilt.  
 
Konflikte werden verbal gelöst (spiegeln von Gefühlen). 
 
Bei sprachlichen Grenzverletzungen durch die Eltern (z.B.: Eltern gegenüber Kind; Eltern ge-
genüber Kolleg*in oder umgekehrt) werden die Betroffenen je nach Situation direkt oder spä-
ter angesprochen. Es wird Hilfe oder Moderation angeboten. Die kritischen Beobachtungen 
bzw. diesbezüglich geführten Gespräche werden dokumentiert.  
 
Umgang mit Geschenken:  
Es besteht die Gefahr, dass durch Geschenke an und von betreuten Kindern/deren Erziehungs-
berechtigten eine emotionale Abhängigkeit (Parteilichkeit) entstehen kann.  
Im Team, mit den Eltern und in der Kindergruppe wird die Geschenkekultur der Kita bespro-
chen und reflektiert.  
Geschenke (unter Kindern) von materiellem Wert werden außerhalb des Kita-Alltags ausge-
tauscht und zwischen den Eltern abgesprochen. 
Zuwendungen und Geschenke sind nur im Zusammenhang mit konkreten Aufgaben oder An-
lässen erlaubt und müssen allen anderen transparent gemacht werden (z.B. Abschluss der 
Vorschulkinder; Kindergeburtstag etc.).  
Es werden durch die Erzieher*innen keine Geschenke von (höherem) materiellem Wert ange-
nommen. Wenn in Ausnahmefällen Geschenke angenommen werden, ist dies ebenfalls allen 
anderen gegenüber transparent zu machen.  
 
Geldgeschenke werden nicht angenommen, es sei denn, wenn davon etwas für die Gruppe 
gekauft werden darf.  
Offizielle Spenden können über den Verband der Einrichtung zugutekommen. 
 
Umgang und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken:  
Der Umgang mit sozialen Netzwerken und digitalen Medien ist in der heutigen Zeit alltägliches 
Handeln.  
Das Fotografieren der Kinder ist ausschließlich mit Absprachen und zum Zweck der Dokumen-
tation – gilt auch für Gruppenfotos – gestattet.  
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Dazu ist jeweils eine schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten einzuho-
len. Bei Veröffentlichungen ist stets das allgemeine Persönlichkeitsrecht, insbesondere das 
Recht des Kindes (vertreten durch die Erziehungsberechtigten) am eigenen Bild (auf informa-
tionelle Selbstbestimmung), zu beachten. 
 
Mitarbeiter*innen, Freiwillige und Praktikant*innen nutzen ihre Smartphones nicht während 
der Arbeitszeit.  
Die betreuten Kinder dürfen in unbekleidetem Zustand weder fotografiert, noch gefilmt wer-
den. Filme oder Druckmaterial mit pornographischen Inhalten sind in allen dienstlichen Kon-
texten verboten.  
 
Umgang mit Regeln und Grenzen:  
Das Aufstellen von Regeln und Grenzen ist in jeglichen Gruppenzusammensetzungen unab-
dingbar. Es ist darauf zu achten, dass diese angemessen und konsequent, aber auch für die 
betreuten Kinder plausibel, einsehbar und berechenbar sind (d.h. aus dem Verhalten heraus 
verständlich folgen).  
Für alle betreuten Kinder gelten dieselben Regeln, ganz gleich in welcher Gruppe sie betreut 
werden oder wie alt sie sind.  
Jede Form von physischer, psychischer oder verbaler Gewalt, Nötigung oder Drohung ist un-
tersagt.  

 
Die Mitarbeiter*innen sind gehalten und verpflichtet, gegen jede Form von Diskriminierung, 
gewalttätigem, rassistischem oder sexistischem Verhalten und Mobbing aktiv Stellung zu be-
ziehen und dieses einzugrenzen bzw. zu verhindern. 
 
 






















